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Die Stadtanleihe umfasst ein
Volumen von 115 Millionen
Euro und dient der Sicherstel-
lung der Liquidität. Das ange-
strebte Volumen von 100 Millio-
nen Euro konnte aufgrund der
guten Nachfrage überschritten
werden. Das benötige Kreditvo-
lumen war damit ausreichend
groß, um allein am Kapitalmarkt
aufzutreten. Die Laufzeit beträgt
zehn Jahre, der Nominalzins ein
Prozent pro Jahr. “Ein solcher
Zinssatz ist ein hervorragendes
Ergebnis, das auch die Haushal-
te zukünftiger Jahre entlastet”,
sagt Bochums Kämmerer Dr.
Manfred Busch.

Spürbar nachlassendes 
Kreditangebot

Die Platzierung erregte bun-
desweites Investoren-Interesse
– und rief sogar Auslandsinter-
esse von knapp unter zehn Pro-
zent des Volumens hervor.
In Bochum hat sich die Kapital-

marktfinanzierung über Schuld-
scheindarlehen bzw. Anleihen
mittlerweile zur festen Ergän-
zung der regulären Kreditfinan-

zierung entwickelt; Grund dafür
war das über die Jahre immer
mehr nachlassende Kreditange-
bot im Bereich der klassischen
Kreditfinanzierung aufgrund
von verschärften Eigenkapita-
lanforderungen an die Banken
durch Basel III und den Wegfall
verschiedener Banken durch re-
gulatorische Vorgaben bzw. die
Entwicklungen der Finanzkrise.
Die jüngste Einigung der insol-
venten Hypo-Aple-Adria mit ih-
ren Gläubigern, mit der das Land
nicht mehr wie vorgesehen für
hundert Prozent der Anteile haf-
tet, wird Finanzmarkt-Experten
zufolge zu einer zusätzlichen
Verknappung des Kreditangebo-
tes für Kommunen führen (siehe
auch Seite 7 in dieser Ausgabe).
Aufgrund des immer mehr

nachlassendes Kreditangebotes
im Bereich der klassischen Kre-
ditfinanzierung hätte ein klassi-
scher Kredit mit dem hier plat-
zierten Volumen in Höhe von 115
Mio. Euro nicht ohne Weiteres
für eine zehnjährige Laufzeit als
Kassenkredit abgeschlossen
werden können, so Vößing ge-
genüber unserer Zeitung. Ledig-
lich einzelne kleinere Kassenkre-
dite hätten  zu vergleichbaren be-
ziehungsweise leicht teureren
Konditionen abgeschlossen wer-
den können. “Eine Finanzierung
kürzerer Laufzeiten ist mit klas-
sischen Kassenkrediten erheb-
lich einfacher, jedoch sollte im
derzeit vorherrschenden Nied-
rigzinsniveau ein größerer stabi-
lisierender Faktor in das klas-
sisch kurzfristig finanzierte Kas-
senkredit-Portfolio eingebracht
werden, um Zinsänderungsrisi-
ken zu minimieren”, so die Spre-
cherin der Stadt weiter.

Mit der Einzel-Anleihe habe
man im Vergleich zur kommuna-
len Gemeinschaftsanleihe
schneller und flexibler vorgehen
können, da keine Abstimmungs-
prozesse mit anderen Emitten-
ten hinsichtlich Laufzeit, Aus-
zahlungszeitpunkt und Verfah-
rensgang erfolgen mussten.
Dennoch sei das Ins trument ei-
ner Gemeinschaftsanleihe nach
wie vor interessant und auch für
die Stadt Bochum ein weiterhin
gangbarer Weg zur Kapital-
marktfinanzierung, so Vößing.
Beide Instrumente hätten aber
ihre Berechtigung und machten
Sinn. So könne die Stadt bei ei-
ner eigenen Stadtanleihe flexi-
bler und schneller sein, müsse
aber den Verfahrensgang auch
allein durchführen, was eine
entsprechende Personalaus-
stattung und Ausbildung erfor-
dere. “Für eine alleinige Platzie-
rung ist ein Kreditvolumen von
mind. 100 Mio. Euro erforder-
lich, sodass hier schon nicht jede
Kommune allein aktiv werden
kann”, machte Vößing deutlich.
Abhängig von der verfolgten

Strategie einer Kommune kön-
ne aber auch trotz Vorhanden-
sein eines entsprechenden Kre-
ditbedarfes eine Gemein-
schaftsanleihe sinnvoller sein
als eine eigene Stadtanleihe, da
die Platzierung eines größeren
Volumens im Bereich von rund
500 Mio. Euro einen anderen
beziehungsweise breiteren In-
vestorenkreis erreichen könne
und damit die Platzierung-
schancen erhöht werden könn-
ten. “Solche Volumensvorgaben
sind in der Regel eher gemein-
schaftlich zusammenstellbar”,
so Vößing.

Einzel- statt Gemeinschaftsanleihe
Bochum legt erste eigene Anleihe auf

(BS/lkm) Im  Mai hat die Stadt Bochum erstmals allein eine Stadtanleihe aufgelegt. 2015 hatte Bochum bereits
zusammen mit den Städten Essen, Herne, Remscheid, Solingen und Wuppertal eine kommunale Gemein-
schaftsanleihe im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro aufgelegt. Dieses Mal entschied man sich für einen
Alleingang, da man so schneller und flexibler vorgehen konnte, so Annika Vößing, Sprecherin der Stadt.

Entgegen den Regelungen für
Einzelgesellschaften, wie sie
bspw. auf Basis des KonTraG
seit 1998 normiert sind, existie-
ren zwar für den “Gesamt-Kon-
zern” Stadt bzw. Kommune in
der Hessischen Gemeindeord-
nung keine gesetzlichen Vorga-
ben zur Risikoüberwachung
und -steuerung im Beteiligungs-
management. Im Sinne einer
vorausschauenden und nach-
haltigen Haushaltssteuerung ist
es jedoch angebracht, mithilfe
eines strukturiert-systemati-
schen Vorgehens Risiken zu
identifizieren, zu bewerten und
mit Handlungsempfehlungen zu
versehen. Das Beteiligungsma-
nagement der Stadt Frankfurt
am Main hat deshalb bereits
2015 in Anlehnung an privat-
wirtschaftliche und erste kom-
munale Ansätze ein Internes
Kontrollsystem (IKS) entworfen,
welches in einem späteren
Schritt Eingang in ein Gesamtri-
sikomanagement der Stadt fin-
den kann.

Finanzieller und 
operativer Ansatz

Das IKS hat das Ziel, finanzielle
Risiken zu identifizieren und zu
kontrollieren. Daher wurde be-
wusst ein Ansatz gewählt, der
über ein rein prozess- und ver-
waltungsbezogenes Internes
Überwachungssystem (IÜ) hi -
nausgeht und daneben auch ein
zukunftsorientiertes Risikoma-
nagementsystem (RMS) für die
aus den Beteiligungsunterneh-
men dem Haushalt der Stadt
möglicherweise entstehenden fi-
nanziellen Risiken umfasst.
Üblicherweise werden bei einem

Risikomanagementsystem eine
strategische und eine operative
Ebene unterschieden. Während
die strategisch-politische Ebene
im Wesentlichen die Gesamt-
strategie des Risikomanage-
ments und hierbei insbesondere
die Bestimmung einer Risiko-
tragfähigkeit unter Berücksich-

tigung der gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben vornimmt, bildet
die operative Ebene einen wie-
derkehrenden Regelprozess ab. 
Das IÜ befasst sich mit Risiken,

die aus der Sphäre der Beteili-
gungsverwaltung stammen oder
diese überwiegend betreffen;
das RMS beleuchtet Risiken, die
primär aus dem Bereich der ein-
zelnen Beteiligungsgesellschaf-
ten herrühren. Für das RMS ist
hervorzuheben, dass es sich mit
seinen Controllinginstrumen-
ten auf zukünftige Risiken und
Entwicklungen in den einzelnen
Beteiligungsunternehmen kon-
zentriert. 

Praktikabilität und 
Verklarung von Abläufen 

Bei der Erarbeitung des IKS
konnte auf bereits Vorhandenes
und Bewährtes aus dem Verwal-
tungsablauf im Beteiligungsma-
nagement und aus den einzel-
nen Beteiligungsunternehmen
zurückgegriffen werden. Die Er-
fahrung hat hierbei gezeigt, dass
in einer Vielzahl von Fällen be-
reits Beschreibungen von Pro-
zessen (Arbeitsanweisungen
oder Handbücher) für das IÜ
und Risikobetrachtungen (als
Teil des Jahresabschlusses der
einzelnen Beteiligungen) für das
RMS vorlagen, die lediglich für
die Zwecke des IKS strukturiert
und zusammengefasst werden
mussten. Praktikabilität war
wesentliches Anliegen bei der
Entwicklung des RMS-Ansatzes
für das Beteiligungsmanage-
ment der Stadt Frankfurt. Damit

sollte dieser An-
satz auch für
kleinere Städte
und Kommunen
verwendbar sein.
Neben der

Schaffung von
Transparenz bei
Risiken ist ein
weiterer positiver
Effekt der Instal-
lation und

Durchführung des IKS, dass in
Bezug auf alle Instrumente eine
Verklarung von verwaltungsin-
ternen Abläufen erfolgt. So wird
z. B. durch die Dokumentation
der Prozesse deutlich, ob Dopp-
lungen von Erfassungen oder
unzureichende Darstellungen
von Ergebnissen vorliegen. Die-
se Erkenntnisse können zu Ver-
besserungen herangezogen wer-
den. Die Risiken werden der
Übersichtlichkeit halber in ver-
schiedene Risikoarten unter-
teilt. Dies dient der besseren
Übersicht über die den einzel-
nen Risikofeldern zugeordneten
Instrumente sowie verwaltungs-
intern der Zuständigkeitsvertei-
lung. Einzelne Risiken und In-
strumente zu deren Bestim-
mung und Kontrolle können
mehrere Risikoarten betreffen.
Abgerundet wird das IKS durch

eine halbjährliche Berichter-
stattung und stetige Überwa-
chung auf der Arbeitsebene.
Entscheidend ist die wiederkeh-
rende Analyse und das Risikobe-
wusstsein. Im Hinblick auf das
Ziel, finanzielle Risiken auf Be-
teiligungsebene besser kontrol-
lieren zu können, stellt das oben
beschrieben Modell der Stadt
Frankfurt am Main eine praxis-
orientierte Lösung dar, die sich
an Best-Praxis-Lösungen orien-
tiert. Entscheidend für den Er-
folg der Risikoerkennung und 
-steuerung ist die grundsätzli-
che Bereitschaft, systematisch
eigene Prozesse und Beteiligun-
gen wiederkehrend unter die Lu-
pe zu nehmen. 

Die Risiken im Blick 
Risiko-Identifikation in der kommunalen Praxis

(BS/Lars Scheider*) In Zeiten zunehmender kommunaler Aufgaben, reduzierter Finanzierungsspielräume
und hoher Leistungserwartung der Öffentlichkeit gewinnt das Risikobewusstsein zunehmend auch in Städ-
ten und Gemeinden an Bedeutung. Da eine Vielzahl der lokal zu erbringenden Leistungen durch Beteili-
gungsunternehmen/Eigenbetriebe erbracht wird, rücken daher die Risiken dieser Unternehmen selber und
die entsprechenden Steuerungsmechanismen auf Gesellschafterebene verstärkt in den Fokus. 

Der Personal- und Versor-
gungsaufwand ist eine wesent-
liche Größe in Kommunal-
haushalten. Ein aktives Perso-
nalmanagement ist von zentra-
ler Bedeutung für den Erhalt
und die Wiedererreichung der
finanziellen Leistungsfähig-
keit einer Kommune. Zwei Me-
gatrends determinieren dabei
die Anforderungen:
Der Personaleinsatz wird be-

grenzt durch die Vorgabe des
generationengerechten Haus-
haltsausgleichs. Gleichzeitig
folgt das Personal den Aufga-
ben: Bevor über Änderungen
beim Personalkörper sinnvoll
nachgedacht werden kann,
sind die (langfristigen) Ziele
und Aufgaben der Kommune
zu hinterfragen. Sie bestim-
men, in welcher Anzahl und
Qualität der Personaleinsatz
notwendig ist.
In den kommenden 15 Jahren

wird ein großer Teil der Be-
schäftigten in den Ruhestand
eintreten. Für die Kommunen
erwachsen hieraus sowohl Ri-
siken als auch Chancen.
Die Beachtung beider Trends

bedingt einen zeitlichen Vor-
lauf. Es gilt, heute schon an
morgen zu denken. Auch die
Möglichkeit für Interkommu-
nale Zusammenarbeit sollte
rechtzeitig in Erwägung gezo-
gen werden. Dabei sind nach-
folgende Empfehlungen ele-
mentar:
Der Stellenplan ist das zentra-

le Instrument der Personalpla-
nung. Er dient als Planungs ins -
trument für die Verwaltungs-
führung und sorgt für notwen-
dige Transparenz für die politi-

schen Gremien. Damit stellt er
einen Ausgangspunkt für die
Personalverwaltung dar, um in
Kombination mit einer Alters-
strukturanalyse Entscheidun-
gen zu Personalentwicklungs-
maßnahmen oder notwendigen
Personalbedarfsermittlungen
treffen zu können. 
Personalaufwendungen au-

ßerhalb des Stellenplans sind
nicht rechtskonform, wenn sie
für dauerhaft zu bewältigende
Aufgaben eingesetzt werden.
In der Praxis werden hingegen
regelmäßig Personalkräfte für
Daueraufgaben nicht im Stel-
lenplan aufgeführt. Damit geht
die Gesamtübersicht über das
eingesetzte Personal (für die
Kommunalpolitik) verloren.
Für die Verwaltungssteuerung

ist neben dem Stellenplan eine
Stellenbesetzungsliste zielfüh-
rend. Darin sind personalwirt-
schaftliche Angaben zur tat-
sächlichen Stellenbesetzung
enthalten. Auf dieser Grundlage
kann z. B. eine Altersstruktur-
analyse und eine vorausschau-
ende Nachfolgeplanung vorge-
nommen werden.
Die Maßnahmen zur Perso-

nalentwicklung sollten in ei-
nem schriftlichen Konzept do-
kumentiert werden. Damit
wird die Voraussetzung ge-
schaffen, die Personalentwick-
lung mit einer langfristigen
Personalplanung zu verknüp-
fen. Auf dieser Basis können
hilfreiche Personalentwick-
lungsmaßnahmen zu einem
Gesamtkonzept zusammenge-
führt werden.
Die Sicherstellung des Vier-

augenprinzips bei der Perso-

nalabrechnung stellt insbe-
sondere für kleine Kommunen
eine Herausforderung dar. Bei
der Personalabrechnung han-
delt es sich jedoch um einen
Standardprozess, der sich für
die Aufgabenwahrnehmung im
Rahmen der Interkommuna-
len Zusammenarbeit geradezu
aufdrängt. Dadurch lassen
sich Größeneffekte nutzen, die
zum einen eine wirtschaftliche
Aufgabenwahrnehmung er-
möglichen und zum anderen
Vorteile für die Prozesssicher-
heit bieten.
Es ist notwendig, steuerungs-

relevante personalwirtschaftli-
che Kennzahlen vorzuhalten
und zu aktualisieren. Dabei
sollten, ausgehend von den for-
mulierten Zielen der Kommu-
ne, die entsprechenden Kenn-
zahlen und Informationen ab-
geleitet und in ein Zielsystem
für das Personalwesen über-
führt werden. Denkbar sind
Kennzahlen zum Personalein-
satz, zur Personalstruktur, zur
Personalentwicklung oder zur
Personalbindung.
Lesen Sie mehr zum Thema

“Personalmanagement” im
Kommunalbericht 2015, Hes-
sischer Landtag Drucksache
19/2404, S. 302 ff.

Dr. Ulrich Keil-
mann leitet die
Abteilung Über-
örtliche Prüfung
kommunaler Kör-
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in Darmstadt.
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Heute schon an morgen denken
von Dr. Ulrich Keilmann

“Personalmanagement”

Ass. jur. Lars Scheider leitet
die Abteilung Beteiligungs-
management der Stadtkäm-
merei der Stadt Frankfurt
am Main. Er präsentiert das
Risikomanagement der Stadt
Frankfurt auf dem Kongress
Behördliches Risikomanage-
ment des Behörden Spiegel. 
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